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von Schein und Wahrheit liegt die itterſte Ironie Vor den ugen des
Leſers entlarven ich die Mitſpielenden und ſtehen in nackter Wirklichkeit In
ihren Selbſtſchilderungen vor dem Publicum. Derartige anatomiſche Unter  2
ſuchungen auf literariſchem Gebiete verlangen ſelbſtverſtändlich geſunde erven

Univerſitäts⸗Profeſſor IDr BachMünchen.
14 Die Sperrgeſetz⸗Novelle vom 24. 1891. Ihre

Geſchichte und Auslegung. Von Amtsgerichtsrath Br and enburg. Verlag
von Bachem tn öln Preis gebd M. 1.20

Das Geſetz vom Juni 1891, welches die un Gemäßheit des Geſetzes
vom April 1875 (Sperrgeſe eingeſtellten Leiſtungen zur Verwendung bringt,
hat für zahlreiche Geiſtliche, Rechtsnachfolger von Geiſtlichen und Bisthumsfonds
m der preußiſchen Monarchie eine Bedeutung, daſs die über dasſelbe
ſchienenen Commentare eine allſeitige Beachtung verdienen. welcher
nebſt. Windthorſt, Heeremann, Porſch und Haſſe aus dem Centrum In die Com
miſſion zur Berathung des Geſetzes gewählt war, gibt in ſeiner Schrift zunächſt
eine Geſchi des Sperrgeſetze und der Bildung des Sperrfonds, welche des

5 beachten iſt, eil ſie einigermaßen Aufſchluſs über die ſchwierige rage
Staatscaſſe aufbewahrt ſind Die Geſchichte der Verhandlungen über das vorſtehendeibt, welche Tten von geſperrten ezügen in dem Sammel⸗-Conto der General—

Geſetz enthält zugleich die Rechtfertigung der Stellungnahme der Centrumspartei
bei den Berathungen und eine Begründung der Beſchränkung, welche teſe.
mehrfach thren un auflegen muſste.

Die Betheiligten werden aus der Darſtellung erſehen, daſs nicht nur

geſperrte Geldbezüge, ondern auch Naturalbezüge, wie die urch Vermietung
der ihnen entzogenen Dienſtwohnungen erzielten Beträge, anzumelden ſind;
inwieweit dieſelben erſtattet werden können, hängt allerdings davon ab, in⸗
wieweit der Sammelfonds ieſelben aufgenommen hat und dieſelben nicht
anderweitig bereits verwandt ſind Da die nſicht des Verfaſſers, daſs alle
Legatare von der Anmeldung ausgeſchloſſen ſeien, eil Art des Geſetzes
nulr die 7  bien  4 (alſo die Univerſal⸗Succeſſoren mit Ausſchluſs der
Singular⸗Succeſſoren) zulaſſe, nich allſeitig getheilt zu werden ſcheint, ſo
dürfte auch den Legataren die Anmeldung der ihnen legierten Anſp
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üche zu
rathen ſein. erden ſie abgewieſen, ſo bleibt eS ihnen unbenommen, ihre
ſorderung nach erfolgter Ausſchüttung des on bei dem von der Ont⸗
miſſion eda  en Erben eltend zu machen. Die Darſtellung der Schrift
iſt eine are, knappe und leicht verſtändliche.

Ausführlicher als dieſe I iſt die Abhandlnng:
15) Die Rückgabe der ſogenannten

gelder. Von Rechtsanwalt und Conſiſtorialrath Dir elix Porſch
Separat⸗Abdruck aus dem „Archiv für kath Kirchenrecht“. 66 Band
1891 Mainz, bei 1  elm Preis M. 1.20 —7

teſe Abhandlung hat gegenüber der von Brandenburg den Vorzug,
daſs ſie die Actenſtücke, Anträge, Motivierungen und Auszüge aus den
Debatten m reicher, geſchickter Auswahl und überſichtlicher Form wiedergibt.
Dies iſt ſehr dankenswert, eil die Worte des Geſetzes erſt aus einem
genauen Studium der Geſchichte ſeiner Entſtehung und der Debatten ver.

ſtanden werden können. Aus dieſem Grunde verdient dieſe Abhandlung mehr
empfohlen zu werden, als die erſtgenannte. Namentlich iſt der Com mentar


